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Kellerkinder e.V., Ebertystr. 8, 10249 Berlin,  
Tel.: 03064835714, Fax: 03064835716,  
Email: kellerkinderev@seeletrifftwelt.de  
 
Mitgliedsantrag 
 
Hiermit möchte ich,______________________________________________, geb. _____________ 
                                                   Name, Vorname (Pflichtfeld)                                                             (Pflichtfeld)  
 
Plz:_________,Ort:___________________,Straße/Hausnummer:___________________________ 
            (Pflichtfeld)                            (Pflichtfeld)                                                                                                  (Pflichtfeld) 
 
Tel.Nr.:________________Email:_____________________________________________________                        
                      (Freiwillige Angabe)                                                                                (Pflichtfeld)  

 
als (neben der ordentlichen Mitgliedschaft kann auch eine Fördermitgliedschaft beantragt werden) 

ordentliches Mitglied  

Fördermitglied  
meinen Beitritt in den Verein Kellerkinder e.V. zum nächst möglichen Termin erklären.  
 
Der Vorstand des Vereins entscheidet über die Aufnahme. Nach einer positiven Entscheidung über die Mitgliedschaft als 
ordentliches Mitglied oder Fördermitglied erreicht der*die Antragssteller*in den Status eines Vereinsmitgliedes. Mit einer 
schriftlichen Austrittserklärung, adressiert an den Vorstand, endet die Mitgliedschaft mit vierteljährlicher Frist zum 
Jahresende. 

 
Einladungen und Informationen zur Mitgliederversammlung erfolgen ausschließlich per E-Mail.  

Ich verfüge über kein Email-Konto und bitte sie mir die Einladung per Post zukommen zu lassen.  
 
Ein Jahresbeitrag wird für ordentliche Mitglieder nicht erhoben. 
Um die Weiterführung der Mitgliedschaft zu bestätigen, werde Mitglieder jährlich angeschrieben. 
Erfolgt auf dieses Anschreiben innerhalb eines Monats keine Rückmeldung, kann der Vorstand die 
ordentliche Mitgliedschaft beenden. 
  
Als Fördermitglied kann ich meinen selbstgewählten Förderbeitrag auf folgendes Konto überweisen: 
Kontoinhaber: Kellerkinder e.V., Bank: GLS Bank, BIC: Genodem1GLS, IBAN: DE22 4306 0967 1216 
1645 00 
Auf Anfrage wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt.  
Wenn im Ablauf von 2 Jahren des letzten Einganges eines selbstgewählten Förderbeitrages auf das 
oben genannte Konto keine weiteren Zahlungen des Fördermitgliedes eingehen, kann der Vorstand 
die Fördermitgliedschaft beenden. 



Ich bin an einer aktiven Vereinsarbeit interessiert. Ich bitte um regelmäßige Informationen über 
die Aktivitäten über meine Email (*1). 



Ich habe die beiliegende Einwilligungserklärung (Datenschutz) gelesen und willige ein. 
(Pflichtfeld) 

 
__________________________, _____________________________________________ 
Ort, Datum (Pflichtfeld)                       Unterschrift (Pflichtfeld)  
 
Wird durch den Kellerkinder e.V. ausgefüllt!  

Durch Vorstandsbeschluss am   als Mitglied/Fördermitglied aufgenommen.  
In die Vereinsdokumentation am  eingetragen 
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*§ 4 Mitgliedschaft (Auszug aus der Satzung)  
(1) Der Verein hat folgende Mitglieder: - Ordentliche Mitglieder - Fördermitglieder  
(2) Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung werden, 
die die Vereinsziele unterstützt.  
(3) Die Mitgliedschaft kann auf die Förderung der Vereinsinteressen beschränkt sein. Juristische Personen und natürliche 
Personen mit und ohne Behinderung bzw. chronische Erkrankung können Fördermitglieder werden.  
(4) Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der über die Aufnahme entscheidet.  
(5) Nur ordentliche Mitglieder haben ein Stimmrecht und können in Vereinsämter gewählt werden.  
(6) Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, Tod oder Ausschluss, bei juristischen Personen auch bei Verlust der 
Rechtsfähigkeit.  
(7) Die Kündigung der Mitgliedschaft ist an den Vorstand zu richten und kann nur schriftlich mit vierteljährlicher Frist zum 
Jahresende erfolgen.  
(8) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann nur aus wichtigen Gründen erfolgen, wenn dieses in offensichtlicher Weise gegen 
die Ziele des Vereins verstößt oder das Ansehen des Vereins schädigt. Vor der Beschlussfassung ist das Mitglied anzuhören. 
Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung.  
(9) Bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung oder beim Erlöschen des Vereines dürfen die Mitglieder keine Anteile des 
Vermögens erhalten.  
(10) Ein Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder wird nicht erhoben. Um die Weiterführung der Mitgliedschaft zu 
bestätigen, werden die ordentlichen Mitglieder jährlich angeschrieben. Erfolgt auf dieses Anschreiben innerhalb eines 
Monats keine Rückmeldung, kann der Vorstand die ordentliche Mitgliedschaft beenden.  
(11) Wenn ein Fördermitglied im Ablauf von 2 Jahren des letzten Einganges eines selbstgewählten Förderbeitrages auf das 
Konto des Kellerkinder e.V. keine weiteren Zahlungen tätigt, kann der Vorstand die Fördermitgliedschaft beenden. 

 
Datenschutz/Einwilligungserklärung 
Bestandteil der Mitgliedschaft ist die Aufnahme in den Email-Verteiler „Mitgliederversammlung“.  
Die Aufnahme in den Email-Verteiler „Informationen aus dem Verein“ beantrage mit dem Mitgliedsantrag (*1). 
1. Falls ich meine Einwilligung erkläre, bin ich als Mitglied des Email-Verteilers mit der Speicherung meiner von mir 
angegebenen Email-Adresse und meines Namens einverstanden. 
2. Der Administrator des Email-Verteilers erhebt, verarbeitet und nutzt diese Daten der Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Weiterleitung von Informationen zu Mitgliederversammlungen und ggf. der 
Weitergabe von „Informationen aus dem Verein“ an die Mitglieder  
3. Die versandten Emails enthalten keine Email-Adressen anderer Mitglieder des Email-Verteilers (bcc). 
4. Über den Inhalt der ausgetauschten Informationen trägt ausschließlich der Absender die Verantwortung im 
datenschutzrechtlichen Sinne der jeweiligen gültigen Datenschutzverordnungen und – gesetze. 
5. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
(insbesondere §§ 34 und 35) bzw. der EU-Datenschutz-Grundverordnung (ab 25. Mai 2018) das Recht auf Auskunft über die 
zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung 
oder Sperrung seiner Daten. 
6. Alle Mitglieder und der Administrator des E-Mail-Verteilers versichern, keine personenbezogenen Daten zu verkaufen, 
ganz gleich, von wem ein solcher Wunsch an ihn/sie herangetragen werden sollte. 
 
Bei Rückfragen und Beschwerden 
Datenschutzbeauftragter Kellerkinder e.V. Thomas Künneke, email : thomas.kuenneke@seeletrifftwelt.de 
bzw. Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Email: mailbox@datenschutz-berlin.de 
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